
Die Gewerkschaften arbeiten in den Betrieben und 
Institutionen an der Ausarbeitung der Pläne mit 
und sind in den Gesellschaftlichen Räten der Ver
einigungen Volkseigener Betriebe und in den Pro
duktionskomitees der Betriebe und Kombinate ver
treten. Sie organisieren die Ständigen Produktions
beratungen.

Artikel 45 1 Die Gewerkschaften haben das Recht, über alle
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk
tätigen betreffenden Fragen mit staatlichen Organen, 
mit Betriebsleitungen und anderen wirtschaftsleiten
den Organen Vereinbarungen abzuschließen.
2 Die Gewerkschaften nehmen aktiven Anteil an 
der Gestaltung der sozialistischen Rechtsordnung. 
Sie besitzen das Recht der Gesetzesinitiative sowie 
der gesellschaftlichen Kontrolle über die Wahrung 
der gesetzlich garantierten Rechte der Werktätigen.
3 Die Gewerkschaften leiten die Sozialversiche
rung der Arbeiter und Angestellten auf der Grund
lage der Selbstverwaltung der Versicherten. Sie neh
men an der umfassenden materiellen und finanziellen 
Versorgung und Betreuung der Bürger bei Krank1 
heit, Arbeitsunfall, Invalidität und im Alter teil.
4 Alle Staatsorgane und Wirtschaftsleiter sind ver
pflichtet, für eine enge und vertrauensvolle Zusam
menarbeit mit den Gewerkschaften Sorge zu tragen.
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